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RS UVS Kärnten 1993/04/14 KUVS-
1252/10/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1993

Rechtssatz

Stellt der Beschuldigte seinen PKW auf einer ö0entlichen Örtlichkeit unversperrt mit Zündschlüssel im Zündschloß ab,

ist sein verwaltungsstrafrechtliches Verschulden dann als geringfügig anzusehen, wenn der Beschuldigte zum

Fahrzeug immer Sichtkontakt hatte und der allfällige Schaden durch Inbetriebnahme einer unbefugten Person nur den

Beschuldigten getroffen hätte, kann mit einer Ermahnung das Auslangen gefunden werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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